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Tagesordnungspunkt 4

Bewilligung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird die Vergütung für  
den Aufsichtsrat von der Hauptversammlung festgelegt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
bis auf Weiteres und beginnend mit dem Geschäftsjahr 2013 folgende 
Vergütung zu zahlen:

1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft erhält pro Jahr 
EUR 25.000,00, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erhält pro Jahr EUR 20.000,00, alle übrigen Aufsichtsratsmitglieder 
erhalten pro Jahr EUR 15.000,00, jeweils zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Vergütung ist nachschüssig am Ende des betreffen-
den Geschäftsjahres der Gesellschaft zu bezahlen. Im Fall unterjäh-
rigen Eintritts oder Ausscheidens wird die Vergütung zeitanteilig für 
jeden begonnenen Monat der Mandatstätigkeit bezahlt. Die Zahlung ist 
im Falle des Ausscheidens binnen eines Monats nach Ausscheiden des 
Aufsichtsratsmitglieds fällig. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf ihre Kosten eine Vermögens- 
schaden-Haftpflichtversicherung mit einer jährlichen Prämie bezogen 
auf sämtliche Organmitglieder von bis zu EUR 20.000,00 für ihre Or- 
gane zu unterhalten, in die auch die Mitglieder des Aufsichtsrats 
einbezogen sind, mit einer Deckungssumme in Höhe bis zu von  
EUR 8.000.000,00 je Schadensereignis und pro Jahr.

Tagesordnungspunkt 5

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2013.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird für das 
Geschäftsjahr 2013 zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschluss- 
prüfer gewählt. Die Wahl zum Abschlussprüfer erfolgt vorsorglich für  
den Fall, dass die Gesellschaft die Kriterien der gesetzlichen Pflichtprü- 
fung erfüllt.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten 
Kapitals 2010/I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I 
mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende 
Satzungsänderung.

Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 
beschlossene und bislang in § 4 Abs. 3 der Satzung enthaltene Ermächti- 
gung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I), kann derzeit 
noch in Höhe von EUR 109.708,00 ausgenutzt werden. 

Um der Gesellschaft auch künftig die Möglichkeit zu erhalten, schnell 

 Ecommerce Alliance AG
München

Wertpapier-Kenn-Nummern: A1C9YW und A1TNT6
ISIN: DE000A1C9YW6 und DE000A1TNT61

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am 18.07.2013 
um 10:00 Uhr Ortszeit im PACT Home Konferenzzentrum, 
Erika-Mann-Straße 62, 80636 München, stattfindenden, 

ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012, 
des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für 
das Geschäftsjahr 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2012.

Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter  
http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor Relations“, 
„Finanzkalender“ und „Hauptversammlung“ zur Verfügung.

Zu diesem Tagungsordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresab- 
schluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist  
damit festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen die Hauptversamm- 
lung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des 
Konzernabschlusses zu beschließen hätte, liegen nicht vor.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2012.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Vorstands der Ecommerce Alliance AG wird für das 
am 31.12.2012 beendete Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2012.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Ecommerce Alliance AG wird für das 
am 31.12.2012 beendete Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
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 (c)  soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern 
von Wandlungs- und Optionsrechten, die von der Gesellschaft 
oder nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wur-
den oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in demjenigen 
Umfang zu gewähren, in dem diesen Inhabern von Wandlungs- 
oder Optionsrechten nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte neue Aktien zustünden; oder

 (d)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die  
Kapitalerhöhung zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmens- 
teilen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder anderen 
gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder einer einem 
Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern erfolgt.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingun- 
gen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Durch- 
führung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2013/I 
festzulegen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2013/I oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Geneh- 
migten Kapitals 2013/I anzupassen.

c) Satzungsänderung

 § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren 
gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapi- 
tals 2013/I in das Handelsregister einmalig oder in Teilbeträgen um 
bis zu insgesamt nominal EUR 1.113.827,00  durch Ausgabe von  
bis zu 1.113.827 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein- 
lagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapitals 2013/I).

   Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Die neuen Aktien können auch einem Kreditinstitut 
oder mehreren Kreditinstituten zur Übernahme angeboten wer-
den mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-
ten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen,

   (a)  soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich 
ist; oder

   (b)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der 
auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen 
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapi- 
tals 10% des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotier-

und flexibel die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken, soll das 
Genehmigte Kapital 2010/I durch ein neues Genehmigtes Kapital 2013/I 
ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2010/I

 Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Novem- 
ber 2010 erteilte Ermächtigung des Vorstands gemäß § 4 Abs. 3 der 
Satzung (Genehmigtes Kapital 2010/I) wird zum Zeitpunkt der Eintra- 
gung des unter nachfolgend lit. b) und c) vorgeschlagenen Genehmig- 
ten Kapitals 2013/I im Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben, 
soweit sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgenutzt worden ist. 

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I

 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren gerech-
net ab dem Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 2013/I in 
das Handelsregister einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu insge-
samt nominal EUR 1.113.827,00 durch Ausgabe von bis zu 1.113.827 
neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2013/I).

 Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten. Die neuen Aktien können auch einem Kreditinstitut oder meh-
reren Kreditinstituten zur Übernahme angeboten werden mit der 
Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

 (a)  soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist; 
oder

 (b)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der auf die 
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ins-
gesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung 
und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Bei der 
Berechnung der 10% des Grundkapitals ist der anteilige Betrag am 
Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss  
des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszu-
geben sind; diese Anrechnung gilt insbesondere auch für Aktien, die 
aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegebenen Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden 
bzw. auszugeben sind; oder
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Die Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2013/I soll der Ge- 
sellschaft auch künftig die Möglichkeit erhalten, schnell und flexibel die 
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken. Die gesetzliche Grenze des 
§ 202 Absatz 3 Satz 1 Aktiengesetz in Höhe von 50% des Grundkapitals, 
das zur Zeit der Ermächtigung vorhanden ist, soll ausgeschöpft werden.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals haben die Aktionäre  
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vor- 
stand bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013/I mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in einigen Fällen ausgeschlossen werden:

Der Bezugsrechtsauschluss darf erfolgen, um bei der Ausgabe etwa 
entstehende Spitzenbeträge auszugleichen. Dies kann dazu dienen, die 
Ausnutzung der Ermächtigung durch runde Beträge zu ermöglichen und 
so die technische Durchführung der Aktienausgabe zu erleichtern. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden entweder über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
für die Gesellschaft verwertet. Der Verwässerungseffekt ist wegen der 
Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.

Darüber hinaus soll dem Vorstand bei einer Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen die Möglichkeit gegeben werden, das Bezugsrecht gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz auszuschließen. Diese gesetzlich 
vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt den 
Vorstand in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen 
und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 
zu erreichen. Auch diese Möglichkeit soll der Gesellschaft eröffnet wer-
den. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien darf dabei den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht 
wesentlich unterschreiten. Die Vermögens- und Beteiligungsinteressen 
der Aktionäre werden hierbei angemessen gewahrt. Die vorgeschlage-
ne Ermächtigung stellt sicher, dass auch zusammen mit anderen ent-
sprechenden Ermächtigungen nicht mehr als 10% des zum Zeitpunkt  
des Wirksamwerdens oder, falls dieser Wert geringer ist, des Ausübens 
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals in direkter oder ent-
sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung ausgegeben bzw. verkauft werden können. Auf die-
se 10%-Grenze sind auch solche Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung auf-
grund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss 
des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszuge-
ben sind; diese Anrechnung gilt insbesondere auch für Aktien, die auf-
grund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausge- 
gebenen Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden bzw.  
auszugeben sind. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzli- 
chen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Ver- 
wässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Aufgrund  
des börsenkursnahen Ausgabebetrages der neuen Aktien hat jeder 
Aktionär die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote 
erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen zu erwerben.

ten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht 
wesentlich unterschreitet. Bei der Berechnung der 10% des 
Grundkapitals ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzu-
setzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund 
anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben wurden bzw. aus-
zugeben sind; diese Anrechnung gilt insbesondere auch für 
Aktien, die aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegebenen Wandlungs- oder Optionsrechten 
ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind; oder

    (c)  soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um 
Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten, die von der 
Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen aus-
gegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in demjenigen Umfang zu gewähren, in dem diesen Inhabern 
von Wandlungs- oder Optionsrechten nach Ausübung ihrer 
Wandlungs- oder Optionsrechte neue Aktien zustünden; oder

   (d)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die  
Kapitalerhöhung zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh- 
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder 
anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder 
einer einem Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirtschafts- 
gütern erfolgt.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedin- 
gungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2013/I festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2013/I oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2013/I anzupassen.“

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 der ordentlichen 
Hauptversammlung am 18.07.2013 über die Gründe, im Rahmen des 
Genehmigten Kapitals 2013/I das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen 

Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 sieht die Schaffung 
eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I in Höhe von EUR 1.113.827,00  
vor (unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I). Gemäß § 203 
Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz erstattet der 
Vorstand zu Punkt 6 der Tagesordnung der Hauptversammlung über die 
Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013/I den nachfol-
genden Bericht:
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verschreibungen und/oder Genussrechte mit Options- oder Wandlungs- 
recht (bzw. eine Kombination dieser Instrumente) im Nennbetrag von bis 
zu EUR 10.000.000,00 zu begeben und den Gläubigern Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von bis zu EUR 750.000,00 zu gewähren und dabei das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Von der Ermächtigung wurde bisher kein Gebrauch gemacht. Sie berück-
sichtigt naturgemäß noch nicht die in diesem Jahr unter Ausnutzung des 
bisherigen Genehmigten Kapitals 2010/I beschlossenen Erhöhungen des 
Gesellschaftskapitals.

Eine neue Ermächtigung soll künftig die Begebung von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- 
oder Wandlungsrecht (bzw. eine Kombination dieser Instrumente) 
im Nennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 und die Gewährung von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 1.113.827,00 an die 
Inhaber unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermöglichen. 
Dadurch soll dem Vorstand der bestmögliche Handlungsspielraum gege-
ben werden, die Möglichkeiten des Kapitalmarkts bei Bedarf im Interesse 
der Aktionäre optimal zu nutzen.

Das Bedingte Kapital 2012, welches der von der Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 29. August 2012 beschlossenen Ermächtigung dient, soll 
durch ein neues bedingtes Kapital 2013 ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom  
29. August 2012 beschlossenen Ermächtigung

 Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29. August 2012 
unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung wird auf-
gehoben. Die Aufhebung wird erst wirksam, wenn die nachstehend 
unter b) zu beschließende neue Ermächtigung beschlossen worden ist 
und (i) für diesen Beschluss die Anfechtungsfrist gemäß § 246 Abs. 1  
AktG abgelaufen ist, ohne dass eine Klage gegen die Wirksamkeit  
dieses Beschlusses erhoben wurde, oder (ii) im Falle der fristgerech-
ten Erhebung einer solchen Klage, dass die Klage rechtskräftig abge-
wiesen oder zurückgenommen wurde.

b) Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
mit Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. einer Kombination dieser 
Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses

 aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts- 
rats bis zum 17. Juli 2018 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber  
oder Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei- 
bungen und/oder Genussrechte mit Options- oder Wandlungsrecht 
(bzw. eine Kombination dieser Instrumente) im Nennbetrag von  
bis zu EUR 25.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung  
(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) zu begeben 

Sofern den Aktionären neue Stückaktien zum Bezug angeboten wer-
den, ist den Inhabern von durch die Gesellschaft oder nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegebenen Options- und / oder 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten entweder unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ein Bezugsrecht auf neue Stückaktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 
bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung einer Wandlungspflicht zuste-
hen würde, oder der Options- bzw. Wandlungspreis ist entsprechend den 
Options- bzw. Wandlungsbedingungen zu ermäßigen. Hierdurch kann 
investierten Inhabern von Options- und / oder Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten ein Verwässerungsschutz gewährt werden. Der 
Vorstand der Gesellschaft möchte sich durch den erbetenen Beschluss 
die Möglichkeit offenhalten, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapi- 
tals 2013/I unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden 
Möglichkeiten zu wählen.

Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht  
auch dann auszuschließen, soweit eine Kapitalerhöhung mittels Sach- 
einlagen erfolgen soll. Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichts- 
rats in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligun- 
gen an Unternehmen, Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte 
oder Lizenzrechte oder eine einen Betrieb bildende Gesamtheit von 
Wirtschaftsgütern zu erwerben. Hierdurch soll die Gesellschaft die 
Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten 
schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende 
Gelegenheiten reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich im Rahmen 
von Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld,  
sondern in Aktien bereitzustellen. Um auch in solchen Fällen kurzfristig 
erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, ihr 
Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. 
Der Vorstand wird die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sachein- 
lage unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital 
2013/I nur dann ausnutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert 
der Gegenleistung, das heißt des zu erwerbenden Unternehmens bzw. 
der zu erwerbenden Beteiligung usw., in einem angemessenen Verhältnis 
stehen.

Die Einzelheiten der Aktienausgabe werden von Vorstand und Aufsichts- 
rat im konkreten Fall nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. Der 
Vorstand wird im Falle der Ausnutzung der Ermächtigung jeweils in der 
nächsten Hauptversammlung darüber berichten.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden sowie die 
Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/ 
oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit 
Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. einer Kombination dieser 
Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, 
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012 und Schaffung eines neuen 
Bedingten Kapitals 2013, Satzungsänderung.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29. August 2012 hat unter 
Tagesordnungspunkt 8 den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats bis zum 28. August 2017 Wandel- und/oder Optionsschuld- 
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und den Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 1.113.827,00 nach näher- 
er Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebedingun 
gen bzw. Genussrechtsbedingungen (im Folgenden jeweils 
„Bedingungen“) zu gewähren. Die jeweiligen Bedingungen kön-
nen auch Pflichtwandlungen zum Ende der Laufzeit oder zu 
anderen Zeiten vorsehen, einschließlich der Verpflichtung zur 
Ausübung des Wandlungs-/Optionsrechts. Die Ausgabe von 
Schuldverschreibungen kann gegen Erbringung einer Bar- und/
oder Sachleistung erfolgen.

   Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter 
Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der  
gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden.  
Die Schuldverschreibungen können auch durch von der Gesell- 
schaft abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft steh- 
ende Unternehmen begeben werden (nachstehend „Konzern- 
unternehmen“); in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für 
die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu 
übernehmen und den Gläubigern solcher Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu 
gewähren sowie weitere für eine erfolgreiche Ausgabe erforder-
liche Erklärungen abzugeben sowie Handlungen vorzunehmen.

 bb) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss

   Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 
Schuldverschreibungen einzuräumen. Die Schuldverschreibungen 
können auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unterneh- 
men (nachstehend „Finanzinstitut“) oder einem Konsortium  
solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 
Absatz 5 Aktiengesetz zum Bezug anzubieten.

   Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktio- 
näre auf die Schuldverschreibungen mit Zustimmung des Auf- 
sichtsrats auszuschließen,

    i.  um Spitzenbeträge, die sich auf Grund des Bezugsverhältnisses 
ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

    ii.  soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten 
ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Wandelgenussrechten, die von der Gesellschaft oder einem 
Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder noch werden, 
ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach 
Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde;

    iii.  sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausge- 
geben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Wert der Teilschuldverschreibungen nicht wesentlich im Sinne 

der §§ 221 Absatz 4 Satz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz  
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus- 
schluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Rech- 
ten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals 
von insgesamt nicht mehr als 10% des Grundkapitals ent-
fällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, 
sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 
5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge- 
setz erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen  
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben werden; und

    iv.  soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung, auch 
zum Zweck des Erwerbs von Altschuldverschreibungen oder  
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ein Konzernunter- 
nehmen, ausgegeben werden, sofern der Wert der Sachleistung 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach vorstehen-
dem Absatz (Tagesordnungspunkt 7 b) bb) iii.) zu ermittelnden 
Marktwert der Schuldverschreibungen steht.

 cc)  Wandlungsrecht, Wandlungspflicht

   Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
recht können die Gläubiger ihre Schuldverschreibungen nach Maß- 
gabe der Bedingungen in Aktien der Gesellschaft umtauschen. Der 
anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugeben-
den Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung 
bzw. des Wandelgenussrechts nicht übersteigen. Das Umtausch- 
verhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 
Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann 
sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den festgesetz-
ten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das 
Umtauschverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerun-
det werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festge-
legt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zu- 
sammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Bedin- 
gungen können auch ein variables Umtauschverhältnis vorsehen.

   Im Falle einer Wandlungspflicht kann die Gesellschaft in den 
Bedingungen berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwi-
schen dem Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen bzw. 
des Genussrechtes mit Options- oder Wandlungsrecht und dem  
Produkt aus dem Umtauschverhältnis und einem in den Be- 
dingungen näher zu bestimmenden Börsenpreis der Aktien zum 
Zeitpunkt des Pflichtumtauschs ganz oder teilweise in bar auszu-
gleichen. Als Börsenpreis sind bei der Berechnung im Sinne des 
vorstehenden Satzes mindestens 80% des für die Untergrenze des 
Wandlungspreises gemäß ee) relevanten Börsenkurses der Aktie 
anzusetzen.
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 dd) Optionsrecht

   Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden 
jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine bei-
gefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital 
der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den 
Nennbetrag der Optionsschuldverschreibung nicht übersteigen.

 ee) Wandlungs-/Optionspreis

   Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für 
eine Aktie muss unbeschadet §§ 9 Abs. 1 und 199 AktG entwe-
der mindestens 80% des volumengewichteten Mittelwerts der 
Schlussauktionspreise der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handelssystem (oder einem an Stelle des XETRA-Handelssys- 
tems tretenden funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)  
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandels- 
tagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Begebung der Schuldverschreibungen betragen oder 
mindestens 80% des volumengewichteten Mittelwerts der 
Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft im XETRA-
Handelssystem (oder einem an Stelle des XETRA-Handelssys- 
tems tretenden funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)  
während (i) der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Wert- 
papierbörse Frankfurt gehandelt werden, mit Ausnahme der bei-
den letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, oder  
(ii) der Tage ab Beginn der Bezugsfrist bis zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Bezugspreises entsprechen.

   Unbeschadet des § 9 Absatz 1 Aktiengesetz können die Bedingun- 
gen der Schuldverschreibungen Verwässerungsschutzklauseln 
für den Fall vorsehen, dass die Gesellschaft während der Wand- 
lungs- oder Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts 
an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere 
Wandelanleihen, Optionsanleihen oder Genussrechte mit Options- 
oder Wandelrecht begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt oder 
garantiert und den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten 
kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der 
Erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde. Die Bedingungen kön-
nen auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer 
Verwässerung des Werts der Wandlungs- bzw. Optionsrechte füh-
ren können, eine wertwahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. 
Optionspreises vorsehen. In jedem Fall darf der anteilige Betrag  
am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden 
Aktien den Nennbetrag der Schuldverschreibung nicht übersteigen.

 ff)  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

   Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass im Falle der 
Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien, Aktien aus 
genehmigtem Kapital der Gesellschaft oder andere Leistungen 
gewährt werden können. Ferner kann vorgesehen werden, dass 
die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht 

Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld 
zahlt. In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann 
außerdem vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfüllung der 
Wandlungspflichten zu beziehenden Aktien bzw. ein diesbezüg-
liches Umtauschrecht variabel sind und/oder der Options- bzw. 
Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden 
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkur- 
ses oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen  
während der Laufzeit verändert werden kann.

 gg) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Bedingungen

   Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbeson-
dere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- 
bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum 
festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 
Schuldverschreibungen begebenden Konzernunternehmen fest-
zulegen.

c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012

 Das von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29. August 2012 
unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Bedingte Kapital 2012  
wird aufgehoben.

d) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013

 Das Grundkapital wird um bis zu EUR 1.113.827,00  durch Ausgabe von 
bis zu EUR 1.113.827 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
mit Gewinnberechtigung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an 
die Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender 
Ermächtigung (Tagesordnungspunkt 8 b)) begeben werden.

 Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der 
vorstehenden Ermächtigung jeweils festzulegenden Wandlungs- 
oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur inso-
weit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten aus 
ausgegebenen Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird 
oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen 
erfüllt werden und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
Wandlungspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus geneh-
migtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.

 Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 
durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn 
teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zuläs-
sig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung  
von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversamm- 
lung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 
Gewinn teilnehmen.
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ist, ohne dass eine Klage gegen die Wirksamkeit dieser Beschlüsse 
erhoben wurde, oder (ii) im Falle der fristgerechten Erhebung einer 
solchen Klage, dass die Klage rechtskräftig abgewiesen oder zurück-
genommen wurde.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen  
Hauptversammlung am 18.07.2013 über die Gründe, im Rahmen der  
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldver- 
schreibungen sowie Genussrechten mit Wandel- und Optionsrecht  
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen 

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4,  
Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden Bericht zu Punkt 7 der Tagesord- 
nung über die Gründe für die vorgeschlagene Ermächtigung, Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
mit Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. einer Kombination dieser 
Instrumente) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausge-
ben zu dürfen.

Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 sieht vor, die Gesell- 
schaft zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun- 
gen und Genussrechten mit Wandel- oder Optionsrecht (bzw. einer 
Kombination dieser Instrumente) zu ermächtigen und ein Bedingtes 
Kapital 2013 zu schaffen (unter Aufhebung der von der Hauptversamm- 
lung vom 29.08.2012 erteilten Ermächtigung sowie des Bedingten  
Kapitals 2012). Gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 186  
Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz erstattet der Vorstand zu Punkt 7 der 
Tagesordnung der Hauptversammlung über die Gründe für die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei 
Ausgabe der Schuldverschreibungen den nachfolgenden Bericht: 

Um das Spektrum der möglichen Kapitalmarktinstrumente, die 
Wandlungs- oder Optionsrechte verbriefen, auch entsprechend nutzen 
zu können, erscheint es sachgerecht, das zulässige Emissionsvolumen 
in der Ermächtigung auf EUR 25.000.000,00 festzulegen. Das Bedingte 
Kapital 2013, das der Erfüllung der Wandlungs- und Optionsrechte 
dient, soll EUR 1.113.827,00 betragen. Damit wird sichergestellt, dass 
der Ermächtigungsrahmen voll ausgenutzt werden kann. Der Betrag 
des Bedingten Kapitals 2013 füllt dabei die durch § 192 Absatz 3  
Satz 1 Aktiengesetz gesetzte Grenze, wonach der Nennbetrag des 
bedingten Kapitals die Hälfte des Grundkapitals, das zur Zeit der 
Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhöhung vorhanden ist, 
nicht übersteigen darf, voll aus, um der Gesellschaft die maximalen 
Handlungsoptionen einzuräumen. Die Anzahl der Aktien, die zur Erfüllung 
von Options- oder Wandlungsrechten aus einer Schuldverschreibung mit 
einem bestimmten Emissionsvolumen notwendig ist, hängt in der Regel 
vom Börsenkurs der Aktie der Ecommerce Alliance AG im Zeitpunkt der 
Emission der Schuldverschreibung ab. Wenn bedingtes Kapital in aus- 
reichendem Umfang zur Verfügung steht, ist die Möglichkeit zur voll-
ständigen Ausnutzung des Ermächtigungsrahmens für die Begebung  
von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gesichert. 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage 
für die Entwicklung des Unternehmens. Durch die Ausgabe von Wandel- 
und Optionsschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination die-
ser Instrumente) kann die Gesellschaft je nach Marktlage attraktive 

 Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch- 
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

e) Satzungsänderung

 Der § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.113.827,00 durch Ausgabe  
von bis zu 1.113.827 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapital- 
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen 
oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. 
einer Kombination dieser Instrumente), die die Gesellschaft oder 
abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehen-
de Unternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 18. Juli 2013 ausgegeben haben, ihre 
Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben oder Wandlungspflich- 
ten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 
die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten nicht 
durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder 
durch andere Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien neh-
men von dem Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die 
Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; 
abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zuläs-
sig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt 
der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der 
Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist 
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 4 der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien 
anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden 
Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächti- 
gung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der 
Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für 
die Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten.

Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung von § 4 Abs. 4 der 
Satzung nur zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft 
anzumelden, wenn die Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß 
Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 18. Juli 2013  
die Aufhebung der Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptver- 
sammlung der Gesellschaft vom 29. August 2012 unter Tagesord- 
nungspunkt 8 und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/
oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. einer 
Kombination dieser Instrumente) beschlossen hat und (i) für diese 
Beschlüsse die Anfechtungsfrist gemäß § 246 Abs. 1 AktG abgelaufen 
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bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Genussrechten ein Bezugsrecht als Verwässerungsschutz gewähren 
zu können. Es entspricht dem Marktstandard, Schuldverschreibun- 
gen mit einem solchen Verwässerungsschutz auszustatten. 

(iii)  Der Vorstand soll weiterhin in entsprechender Anwendung von 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ermächtigt sein, bei einer Ausga- 
be gegen Barleistung dieses Bezugsrecht mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen ihren Marktwert nicht wesentlich unter-
schreitet. Dies kann zweckmäßig sein, um günstige Börsensituatio- 
nen rasch wahrnehmen und eine Schuldverschreibung schnell und 
flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können.  
Da die Aktienmärkte deutlich volatiler geworden sind, hängt die 
Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissionsergebnisses in  
verstärktem Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen kurzfristig 
reagiert werden kann. Günstige, möglichst marktnahe Konditionen 
können in der Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft 
an diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden 
ist. Bei Bezugsrechtsemissionen ist, um die Erfolgschancen der  
Emission für den ganzen Angebotszeitraum sicherzustellen, in der 
Regel ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. 
Zwar gestattet § 186 Absatz 2 Aktiengesetz eine Veröffentlichung 
des Bezugspreises (und damit bei Options- und Wandelanleihen der 
Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. 
Angesichts der Volatilität der Aktienmärkte besteht aber auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsab- 
schlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu 
nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei der Gewährung 
eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit der Ausübung 
(Bezugsverhalten) eine alternative Platzierung bei Dritten erschwert 
bzw. mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann 
bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der 
Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Veränderung der 
Marktverhältnisse reagieren, was zu einer für die Gesellschaft un- 
günstigeren Kapitalbeschaffung führen kann. 

  Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert 
ausgegeben werden. Der Marktwert ist nach anerkannten finanz-
mathematischen Grundsätzen zu ermitteln. Der Vorstand wird bei  
seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom Marktwert so 
gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Wert eines 
Bezugsrechts praktisch gegen Null gehen, so dass den Aktionären 
durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaft-
licher Nachteil entstehen kann. 

  Eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit die Ver- 
meidung einer nennenswerten Wertverwässerung kann auch erfol-
gen, indem der Vorstand ein sog. Bookbuilding-Verfahren durch-
führt. Bei diesem Verfahren werden die Investoren gebeten, auf 
der Grundlage vorläufiger Bedingungen Kaufanträge zu übermit-
teln und dabei z. B. den für marktgerecht erachteten Zinssatz und/
oder andere ökonomische Komponenten zu spezifizieren. Nach 
Abschluss der Bookbuilding-Periode werden auf der Grundlage der 

Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, um dem Unternehmen Kapital mit 
niedriger laufender Verzinsung zufließen zu lassen. Durch die Ausgabe 
von Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht kann die Verzin- 
sung z. B. auch an die laufende Dividende der Gesellschaft angelehnt  
werden. Die erzielten Wandlungs- und Optionsprämien kommen der 
Gesellschaft zugute. Die Praxis zeigt, dass einige Finanzierungsinstru- 
mente auch erst durch die Gewährung von Options- bzw. Wandlungsrech- 
ten platzierbar werden. 

Den Aktionären ist bei der Begebung von Options- und Wandelschuldver- 
schreibungen sowie von Genussrechten mit Wandlungs- oder Options- 
recht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 
einzuräumen (§ 221 Absatz 4 in Verbindung mit § 186 Absatz 1 
Aktiengesetz). Der Vorstand kann von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 Kreditwesengesetz täti-
ges Unternehmen (Finanzinstitut) oder ein Konsortium solcher Kredit- 
bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären 
die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten 
(sog. mittelbares Bezugsrecht gemäß § 186 Absatz 5 Aktiengesetz). Es 
handelt sich hierbei nicht um eine Beschränkung des Bezugsrechts der 
Aktionäre. Den Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte 
gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen 
Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder 
Finanzinstitut(e) an der Abwicklung beteiligt. 

(i)  Der Vorstand soll allerdings mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich auf Grund des 
Bezugsverhältnisses ergeben, ausschließen können. Dieser 
Bezugsrechtsausschluss zielt darauf, die Abwicklung einer Emission 
mit grundsätzlichem Bezugsrecht der Aktionäre zu erleichtern, 
weil dadurch ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis dar-
gestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je Aktionär 
in der Regel gering, deshalb ist der mögliche Verwässerungseffekt 
ebenfalls als gering anzusehen. Demgegenüber ist der Aufwand 
für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. 
Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der leichteren 
Durchführung einer Emission. Vorstand und Aufsichtsrat halten den 
möglichen Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für 
sachlich gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen der 
Aktionäre auch für angemessen. 

(ii)  Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 
den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten oder auch den  
Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandel- 
schuldverschreibungen bzw. den Gläubigern von mit Wandlungs- 
pflichten ausgestatteten Genussrechten, die von der Gesellschaft  
oder einem Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder noch 
werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 
nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 
Erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde. Dies bietet die Möglich- 
keit, anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungs 
preises den Inhabern zu diesem Zeitpunkt bereits bestehender  
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. den Gläubigern von mit 
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen 
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nen, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante 
Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bieten-
de Gelegenheiten zum Erwerb von – selbst größeren – Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern  
liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dies kann auch unter  
dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll 
sein. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er 
von der Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen 
(bzw. Genussrechten) mit Wandel- oder Optionsrechten gegen 
Sachleistung mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. 
Er wird dies nur dann tun, wenn dies im Interesse der Gesellschaft 
und damit ihrer Aktionäre liegt. Insbesondere wird er sicherstellen, 
dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem Wert der Schuldverschreibungen steht.

Das ebenfalls im Tagesordnungspunkt 7 vorgesehene bedingte Kapital 
dient dazu, die mit den Schuldverschreibungen begebenen Wandlungs- 
oder Optionsrechte zu bedienen oder Wandlungspflichten auf Aktien 
der Gesellschaft zu erfüllen. Die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
Wandlungspflichten könnten stattdessen auch durch die Lieferung von 
eigenen Aktien oder von Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch  
andere Leistungen bedient werden. 

Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahres eine der vorstehen- 
den Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer 
Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder 
Genussrechten mit Options- oder Wandlungsrecht aus dem Bedingten 
Kapital 2013 ausnutzt, wird er in der folgenden Hauptversammlung hier-
über berichten. 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm- 
rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Haupt- 
versammlung rechtzeitig angemeldet haben und ihren Anteilsbesitz  
nachgewiesen haben. 

Aktionäre können sich spätestens bis zum Ablauf des 11.07.2013,  
24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, anmelden. Maßgeblich für  
die Einhaltung dieser Frist ist der Zugang der Anmeldung. Die Anmeldung 
ist in Textform (§ 126 b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache  
an die Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse, Telefax-Nr.  
oder E-Mail-Adresse zu richten:

Ecommerce Alliance AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89/889690633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Die Better Orange IR & HV AG ist für die Anmeldung, den Nachweis 
des Anteilsbesitzes und die Entgegennahme von Gegenanträgen und 
Wahlvorschlägen die Empfangsbevollmächtigte der Gesellschaft. 

von Investoren abgegebenen Kaufanträge die bis dahin noch offenen 
Bedingungen, z. B. der Zinssatz, marktgerecht gemäß dem Angebot 
und der Nachfrage festgelegt. Auf diese Weise wird der Gesamtwert 
der Schuldverschreibungen marktnah bestimmt. Durch ein sol-
ches Bookbuilding-Verfahren kann der Vorstand sicherstellen, dass 
eine nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktien durch den 
Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

  Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am 
Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen 
durch Erwerb über die Börse aufrechtzuerhalten. Dadurch werden  
ihre Vermögensinteressen angemessen gewahrt. Die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 in 
Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz gilt nur für 
Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein antei-
liger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 
10% des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesetzlich 
zulässige Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals für einen sol-
chen erleichterten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz) nicht überschritten wird.

  Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurech-
nen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 
Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzu- 
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus geneh-
migtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 
Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge- 
setz ausgegeben werden. Diese Anrechnung geschieht im Interesse 
der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer 
Beteiligung. 

(iv)  Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sach- 
leistung, auch zum Zweck des Erwerbs von Altschuldverschreibun- 
gen oder Forderungen gegen die Gesellschaft oder ein Konzernun- 
ternehmen, erfolgen, sofern dies im Interesse der Gesellschaft 
liegt. In diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
sofern der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhält- 
nis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen  
zu ermittelnden theoretischen Marktwert der Schuldverschreibun- 
gen steht. Zur Ermittlung des Wertes wird die Gesellschaft im 
Regelfall ein Gutachten einer anerkannten Investmentbank oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einholen, das bestätigt, dass 
der Ausgabepreis den Wert nicht wesentlich unterschreitet. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen in geeigneten 
Einzelfällen auch als Akquisitionswährung einsetzen zu können, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern. So 
hat sich in der Praxis gezeigt, dass es in Verhandlungen vielfach 
notwendig ist, die Gegenleistung nicht in Geld, sondern auch oder 
ausschließlich in anderer Form bereitzustellen. Die Möglichkeit, 
Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbieten zu kön-
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http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor Relations“, 
„Finanzkalender“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversamm- 
lung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht wer-
den. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft 
an die nachstehende Adresse, Telefax-Nr. oder E-Mail-Adresse übermit-
telt werden:

Ecommerce Alliance AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89/889690655
E-Mail: ecommerce-alliance@better-orange.de

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der 
Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Auch im Fall einer 
Bevollmächtigung dieser Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte 
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. 
Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Aus- 
übung des Stimmrechts erteilt werden. Den von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimm- 
rechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, 
für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich 
die Stimmrechtsvertreter der Stimme. Die Beauftragung der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung  
sowie zur Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Zu beach-
ten ist weiter, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Hin- 
blick auf Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung 
vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige nicht  
im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge nicht bevollmäch-
tigt sind und ihnen diesbezüglich auch keine Weisungen erteilt werden 
können. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhal-
ten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben 
beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. 
Es steht auch unter http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor 
Relations“, „Finanzkalender“ und „Hauptversammlung“ zum Download 
zur Verfügung. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft mit den Weisungen soll aus organisatorischen Gründen 
spätestens mit Ablauf des 17.07.2013 in Textform (§ 126 b BGB) bei der 
oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse einge-
gangen sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. 
deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Die Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen: 
Hierfür ist ein besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 
depotführende Institut erforderlich und ausreichend. Hinsichtlich sol-
cher Aktien, die nicht bei einem depotführenden Institut verwahrt werden, 
kann der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes auch von einem deut-
schen Notar oder einem Kreditinstitut ausgestellt werden. 

Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes ist in Textform (§ 126 b BGB) 
und in deutscher oder englischer Sprache zu erstellen. Er hat sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den  
27.06.2013, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zu beziehen  
und muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse, Telefax-
Nr. oder E-Mail-Adresse spätestens bis zum Ablauf des 11.07.2013,  
24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugehen. 

Nach fristgemäßer Anmeldung einschließlich Eingang des Nachweises 
des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genann-
ten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt bzw. am 
Versammlungsort hinterlegt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisa-
torische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch  
durch Bevollmächtigte ausüben. Bevollmächtigter kann auch die 
depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, eine andere Person 
nach Wahl des Aktionärs oder ein durch die Gesellschaft benannter 
Stimmrechtsvertreter sein. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind 
eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm- 
rechts erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, 
so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wenn weder ein Kreditinstitut, noch eine Aktionärsvereinigung, noch eine 
Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung  
des Stimmrechts erbietet, bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung  
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB). § 135 Aktien- 
gesetz bleibt unberührt.

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Institution oder Person 
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir dar-
aufhin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder 
Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, 
weil sie die Vollmacht gemäß § 135 Aktiengesetz nachprüfbar festhal-
ten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden  
kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und frist-
gerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter  
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auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit  
der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127  
Aktiengesetz

Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers 
und Konzernabschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) übersen-
den. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Eine 
Begründung von Wahlvorschlägen ist nicht erforderlich. Gegenanträge 
und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: 

Ecommerce Alliance AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89/889690666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Die Gesellschaft wird Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands 
und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt 
gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge gemäß § 127 
Aktiengesetz einschließlich des Namens des Aktionärs, der beigefüg-
ten Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im  
Internet unter http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor 
Relations“, „Finanzkalender“ und „Hauptversammlung“ veröffentlichen, 
wenn sie der Gesellschaft spätestens bis zum 03.07.2013, 24:00 Uhr  
Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, unter der oben genannten Adresse, 
Telefax-Nr. oder E-Mail-Adresse zugehen. Anderweitig adressierte Ge- 
genanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung  
kann unter den in § 126 Abs. 2 Aktiengesetz genannten Voraussetzun- 
gen abgesehen werden. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen zu- 
sätzlich zu den Fällen von § 126 Abs. 2 Aktiengesetz nicht zugänglich 
gemacht werden, wenn diese nicht den Namen, den ausgeübten Beruf 
und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten. 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die 
der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der 
Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während der 
Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Wahl- 
vorschläge zur Wahl des Aufsichtsrats und des Konzernabschluss- 
prüfers auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die 
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

München, im Juni 2013

Ecommerce Alliance AG
Der Vorstand

Anfahrt

Mit dem PKW:
Den Mittleren Ring an der Ausfahrt Zentrum/Arnulfstraße bzw. Ausfahrt 
Landshuter Allee verlassen und stadteinwärts an der Luise-Ullrich-
Straße rechts abbiegen. Dann rechts in die Erika-Mann-Straße.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
S-Bahn Station Donnersbergerbrücke:
Den S-Bahnhof über den Ausgang Richelstraße (rechts die Treppe run-
ter) verlassen. Dem Weg ca. 50 m geradeaus folgen. Anschließend rechts 
am Tengelmann vorbei gehen. Gleich dahinter sieht man bereits den 
Haupteingang.

Tram Bahn Haltestelle Donnersbergerstraße:
Von der Tramhaltestelle die Arnulfstraße stadteinwärts bis zur Luise-
Ullrich-Str. gehen, in diese rechts einbiegen und bis zur Erika-Mann-Str. 
folgen. Dort rechts abbiegen. Der Haupteingang ist über den Innenhof zu 
erreichen.

Parkmöglichkeiten
In der näheren Umgebung stehen zahlreiche kostenfreie Parkplätze 
zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt PACT über eine kostenpflichtige 
Tiefgarage. (Zufahrt Lilli-Palmer-Straße).

Bitte beachten Sie:
Zum Veranstaltungszeitpunkt befinden sich um das Gebäude der PACT AG 
zahlreiche Baustellen, weshalb es zu Behinderungen kommen kann.




